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Verpflichtungserklärung
ULSG-Kreditnehmer
	Kreditnehmer
	     


(1) Der Kreditnehmer verpflichtet sich hiermit,

a) die aufgrund der Haftungsübernahme aus dem Kredit gewonnene Liquidität ausschließlich für nachhaltige betriebliche Zwecke einzusetzen, die der Erhaltung der Geschäftstätigkeit in Österreich dienen (z.B. für Investitionen in die österreichische Betriebsstätte), 

b) auf die Erhaltung der Arbeitsplätze im Unternehmen des Kreditnehmers angemessen Bedacht zu nehmen, 

c) anzuerkennen, dass dem Bund, solange die Haftung aufrecht ist, ein jederzeitiges Auskunfts-, Buchprüfungs-, Betriebsprüfungs- und Einsichtsrecht im Sinne des § 66 Abs. 2 Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986 idgF, (BHG) zukommt, den Organen und Beauftragten des Bundes diesbezüglich Zugang zu seinen Geschäftsräumlichkeiten zu gewähren, alle entsprechenden Unterlagen und Informationen offen zu legen und den jährlichen Geschäftsbericht samt Bilanz und Erfolgsrechnung sowie den mit einem förmlichen Bestätigungsvermerk versehenen Prüfungsbericht eines hiezu gemäß der Wirtschaftstreuhändberufsgesetz (WTBG), BGBl. I Nr. 10/2008 idgF, befugten Prüfers vorzulegen,
d) im Rahmen der zivilrechtlichen Möglichkeiten die Vergütungen seiner Organe, leitenden Angestellten und wesentlichen Erfüllungsgehilfen danach auszurichten, dass

· den organschaftlichen Vertretern, leitenden Angestellten und wesentlichen Erfüllungsgehilfen keine unangemessenen Entgelte, Entgeltbestandteile sowie sonstige unangemessene Zuwendungen geleistet werden,

· für den Zeitraum einer Haftung keine Prämien bezahlt werden, außer wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: das Haftungsentgelt wird ordnungsgemäß bedient, es bestehen Gewinne, es wird keine Dividendenbeschränkung (gemäß 7.3. der Richtlinien des BMF für Haftungen gemäß § 4 Abs. 8 ULSG) ausgesprochen und die Prämie ist angemessen, 
wobei dem Bund diesbezüglich über Aufforderung ein entsprechender Bericht vorzulegen ist,

e) die Gewinnausschüttung an Eigentümer für den Zeitraum der Haftungsübernahme auf die wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst zu gestalten, 

f) keine Handlungen vorzunehmen und keine Rechtsgeschäfte abzuschließen, welche das Risiko des Bundes, aus dieser Haftung in Anspruch genommen zu werden, wesentlich erhöhen,

g) das Kriterium der maximal 80%igen Besicherung durch Maßnahmen der öffentlichen Hand des haftungsrelevanten Gesamtkredites während des gesamten Haftungszeitraumes einzuhalten, wobei rein arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nicht auf die Maximalquote angerechnet werden,
h) dem Bund für den Fall des Verstoßes gegen diese Verpflichtungen pro Verstoß ein nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegendes Pönale iHv 1% des zum Ende des Monats, in dem die Vertragsverletzung begangen wurde, aushaftenden garantierten Betrages (Kapital, Zinsen und Kosten) zu bezahlen.

(2) Der Kreditnehmer verpflichtet sich überdies gegenüber dem Bund im Sinne des § 66 Abs. 2 Z. 4 BHG, im Falle seiner Inanspruchnahme aus der Haftungsübernahme neben der bezahlten Schuld einschließlich aller im Zusammenhang mit der Einlösung der übernommenen Haftung entstandenen Kosten, insbesondere auch die vom Bund in einem Rechtsstreit mit dem Haftungsnehmer aufgewendeten Kosten, zu ersetzen. 
(3) Die Erteilung einer Haftung kann im Einzelfall von weiteren Bedingungen und Verpflichtungen abhängig gemacht werden.
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